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Erwägungen

E. 1
Am 6. März 2025 (Poststempel) gelangte der Beschwerdeführer mit einer als "Beschwerde
gegen die repetitiven exzessiven Pfändungen auf Konkurs, resp Erwerbs-Blockade"
betitelten Eingabe an das Bezirksgericht Hinwil. Er legte der Beschwerde unter anderem die
Pfändungsurkunde des Betreibungsamtes Wetzikon vom 12. Februar 2025 (Pfändung Nr.
xxx) und eine Rentenabrechnung der Pensionskasse B.________ bei. Mit Beschluss vom
21. März 2025 trat das Bezirksgericht auf die Beschwerde infolge Verspätung und mangels
zulässigen Anfechtungsobjekts nicht ein. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 5. April
2025 (Poststempel) Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich. Mit Beschluss vom
27. Mai 2025 trat das Obergericht auf die Beschwerde mangels genügender Begründung
nicht ein. Am 11. Juni 2025 hat der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben.

E. 2
Der Beschwerdeführer richtet seine Beschwerde gegen die Beschlüsse des Ober- und des
Bezirksgerichts. Vor Bundesgericht ist einzig der Beschluss des Obergerichts anfechtbar (
Art. 75 BGG ). Das Obergericht ist auf die kantonale Beschwerde nicht eingetreten. Thema
des bundesgerichtlichen Verfahrens ist demnach grundsätzlich nur, ob das Obergericht dies
zu Recht getan hat. Diesbezüglich hat die Beschwerde an das Bundesgericht eine
Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), in der in gezielter Auseinandersetzung
mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen
aufzuzeigen ist, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (
BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Der Beschwerdeführer macht geltend, die
Erwägungen seien nur Spitzfindigkeiten. Dies genügt den Begründungsanforderungen
nicht. Im Übrigen schildert er den Sachverhalt aus seiner Sicht (gescheiterte
Insolvenzerklärung; Verlust seiner Entwicklungswerkstatt; Krankheitskosten; Absicht, mit
der Wiederbelebung eines Projekts seine Schulden zu tilgen; etc.), macht geltend, bis zu
seinem Tod ungerechte Steuer- und Rekurskostenschulden abzahlen zu müssen, beklagt den
Schulden-Teufelskreis und wirft den Behörden vor, keine Reform des SchKG zu wollen.
Auf all dies kann nicht eingegangen werden. Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig
und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt
auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ).

E. 3
Es rechtfertigt sich, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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